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Bitte beachten Sie: Bei den vorstehenden Angaben handelt es sich um eine schematische, zusammenfassende 
Darstellung der wichtigsten Inhalte des Programmes zur Früherkennung von Zervixkarzinomen auf Grundlage der 
Richtlinie für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-RL) mit Stand  vom 20.09.2019. Die Darstellung 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die oKFE-RL ist für die Erbringung und 
Abrechnung von Leistungen zur Früherkennung von Zervixkarzinomen verbindlich, bitte informieren Sie sich daher 
unter www.g-ba.de/richtlinien/ über deren vollständige und aktuelle Inhalte. Vielen Dank! 

Schematische Übersicht (Stand: 20.09.2019)   
zu den wesentlichen Inhalten des Programms zur orga nisierten Früherkennung von 
Zervixkarzinomen nach der Richtlinie für organisier te Krebsfrüherkennungspro-
gramme (oKFE-RL  i.d.F. vom 22.11.2018, in Kraft ab 01.07.2019, Umsetzung ab 01.01.2020) sowie 
der Krebsfrüherkennungs-Richtlinie (KFE-RL  i.d.F. vom 22.11.2018, in Kraft ab 01.01.2020) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 vgl. III. § 3 Absatz 2 i.V.m. § 6 Absatz 3 und § 8 oKFE-RL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vgl. III. § 3 Absatz 3 i.V.m. § 6 Absatz 4 und § 8  oKFE-RL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

im Alter von 20-34 Jahren:   

zytologiebasiertes 
Zervixkarzinomscreening 
nach der oKFE-RL  

klinische 
Untersuchung 

zytologie -
basiertes 
Primärscreening 

gesetzlich krankenversicherte Frauen erstmals ab de m Alter von 20 Jahren  

Pap-Abstrich 

Dünnschicht -
verfahren 

oder  

ab dem Alter von 35 Jahren:  
 
kombiniertes 
Zervixkarzinomscreening 
nach der oKFE-RL 
  

klinische 
Untersuchung  

kombiniertes 
Primärscreening 
(Ko-Testung) 

im Abstand 
von 3 
Kalender-
jahre n 

zytologische 
Untersuchung 

HPV-Test 

und  

Altersabhängig besteht Anspruch auf folgende Leistu ngen:  

Anspruch auf Leistungen zur Früherkennung des Zervi xkarzinoms : 

(vgl. Abschnitt III. § 3 Absatz 1 oKFE-RL)  

Pap-Abstrich 

Dünnschicht -
verfahren 

bei auffälligen Befunden: Anspruch auf Abklärungsdi agnostik  Übersicht  
Abklärungsdiagnostik 

oder  

jährlich  

ab dem Alter von 35 Jahren in den Kalenderjahren, i n denen kein Anspruch auf eine klinische 
Untersuchung nach der oKFE-RL besteht: 

vgl. III. § 3 Absatz 4 i.V.m. § 7 oKFE-RL 

Anspruch auf jährliche klinische Untersuchung (ohne  Zytologie)  nach § 6  der KFE-RL 
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Inhalte der klinischen Untersuchung  nach der oKFE -RL (vgl. Abschnitt III. § 6 Absatz 1 oKFE-RL) : 

ab dem Alter von 20 Jahren  

gezielte Anamnese (inklusive HPV-Impfstatus),  

Inspektion der genitalen Hautregion, 

bimanuelle gynäkologische Untersuchung,  

Spiegeleinstellung der Portio,  

Entnahme von Untersuchungsmaterial von der Portio -Oberfläche und aus 
dem Zervixkanal in der Regel mit Hilfe von Spatel ( Portio-Oberfläche) und 
Bürste (Zervikalkanal),  

Fixierung des Untersuchungsmaterials,  

Befundmitteilung (auch zum Befund des Abstrichs) mi t anschließender 
diesbezüglicher Beratung  

zusätzlich   
ab dem Alter von 30 Jahren  

Abtasten der Brustdrüsen und der regionären Lymphkn oten 
einschließlich der Anleitung zur regelmäßigen Selbs tuntersuchung,  

Inspektion der entsprechenden Hautregion  

Wird eine klinische Untersuchung nach der Richtlini e für organisierte 
Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-RL) in Anspruch genommen, besteht im 
Kalenderjahr der Untersuchung kein Anspruch auf ein e klinische Untersuchung nach  
§ 6 der Krebsfrüherkennungs-Richtlinie (KFE-RL), vgl. III. § 6 Absatz 1 Satz 2 oKFE-RL . 

Bitte beachten Sie:  

Für die Durchführung und Abrechnung von zytologisch en Untersuchungen von 
Abstrichen der Zervix Uteri ist eine Genehmigung na ch der 
Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) Zervix-Zytolo gie erforderlich. Zur Durchführung 
des HPV-Tests bedarf es einer Genehmigung zur Ausfü hrung und Abrechnung dieser 
Leistung nach der Qualitäts sicherungsvereinbarung (QSV ) Speziallabor . 


